
1. Privat-Haftpflichtversicherung

1.1 Sofern im Versicherungsschein angeschrieben, ist für
die namentlich benannte Person (nachstehend als Ver-
sicherungsnehmer bezeichnet) im Rahmen der Allge-
meinen Versicherungsbedingungen für die Haftpflicht-
versicherung (AHB) und der nachstehenden Bestim-
mungen die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers als Privatperson aus den Gefahren des tägli-
chen Lebens versichert.
Ausgenommen sind die Gefahren
– eines eigenen oder fremden Betriebes oder Gewer-
bes, eines Berufes, Dienstes oder Amtes (auch
 Ehrenamtes). Dies gilt nicht für die Teilnahme an
– einem berufsspezifischen Praktikum im Rahmen
einer Schulausbildung oder eines Studiums;

– einem fachpraktischen Unterricht auf dem Gelän-
de einer Schule, Fachhochschule, Universität
oder einer Fach- oder Berufsakademie im Sinne
des jeweiligen Landesgesetzes. Dabei einge-
schlossen ist die gesetzliche Haftpflicht des Ver-
sicherungsnehmers wegen Schäden an Lehr-
geräten (auch Maschinen) in der Schule, Fach-
hochschule, Universität bzw. Fach- oder Berufs -
akademie;

– einer verantwortlichen Betätigung in Vereinigungen
aller Art;

– einer ungewöhnlichen und gefährlichen Beschäfti-
gung.

1.2 Abweichend von 1.1 ist die gesetzliche Haftpflicht des
Versicherungsnehmers aus der Ausübung eines Eh-
renamtes mitversichert.
Nicht versichert ist die Haftpflicht aus der Ausübung
eine Amtes (hauptberuflich).
Besteht für die im ersten Absatz beschriebene Tätig-
keit eine weitere Versicherung, so erstreckt sich der
Versicherungsschutz im Rahmen des vorliegenden
Vertrages und der zugrunde liegenden Besonderen
Bedingungen zur Privathaftpflichtversicherung nur auf
Schäden, für die über die anderweitig bestehende
Versicherung keine Leistung erlangt werden kann.

2. Mitversicherte Personen

2.1 Ehegatten
Mitversichert ist die gleichartige gesetzliche Haftpflicht
des Ehegatten oder eingetragenen Lebenspartners des
Versicherungsnehmers.

2.2 Unverheiratete Kinder
2.2.1 Mitversichert ist die gleichartige gesetzliche Haftpflicht

der unverheirateten und nicht in einer eingetragenen
Lebenspartnerschaft lebenden Kinder des Versiche-
rungsnehmers oder seines mitversicherten Ehegatten
oder Lebenspartners (auch Stief-, Adoptiv- und Pfle-
gekinder), bei volljährigen Kindern jedoch nur, solange
sie sich noch in einer ununter brochenen Schul- oder
sich hieran unmittelbar an schließenden ununterbro-
chenen beruflichen Erstausbildung befinden.
Berufliche Erstausbildung ist Lehre und/oder Studium
– auch in umgekehrter Reihenfolge –; nicht jedoch
Zweitlehre oder Zweitstudium, Promotion nach Ab-
schluss des Studiums, Referendarzeit, Arzt im prakti-
schen Jahr, Fortbildungsmaßnahmen und dergleichen.
Ein unmittelbar an den Bachelor-Abschluss anschlie -
ßendes Master-Studium gilt nicht als Zweitstudium in
Sinne dieser Bedingungen. Bei Ableistung des Grund-
wehrdienstes, des freiwilligen Wehrdienstes, des Bun-
desfreiwilligendienstes oder des freiwilligen sozialen
Jahres vor, während oder im Anschluss an die Berufs-
ausbildung bleibt der Versicherungsschutz bestehen.

Unmittelbar bzw. nicht als Unterbrechung im vorstehen -
den Sinne ist ein Zeitraum von bis zu zwölf Monaten.

2.2.2 Mitversichert ist die gleichartige gesetzliche Haftpflicht
der unverheirateten, in häuslicher Gemeinschaft und
nicht in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft le-
benden Kinder des Versicherungsnehmers oder seines
mitversicherten Ehegatten oder Lebenspartners (auch
Stief-, Adoptiv- und Pflegekinder) mit geistiger Behin-
derung.

2.2.3 Für Schäden durch mitversicherte Kinder gilt: 
Der Versicherer wird sich nicht auf eine Deliktunfähig-
keit von mitversicherten Kindern berufen, soweit dies
der Versicherungsnehmer wünscht und ein anderer
Versicherer (z. B. ein Sozialversicherungsträger, Kas-
koversicherer) nicht leistungspflichtig ist. Ein Mitver-
schulden des Geschädigten wird angerechnet.
Der Versicherer behält sich Rückgriffsansprüche  we -
gen seiner Aufwendungen gegen schadenersatzpflich-
tige Dritte (z. B. wegen Aufsichtspflichtverletzung) vor,
soweit sie nicht Versicherte dieses Vertrages sind.
Versicherungssumme siehe Versicherungsschein.

2.2.4 Für Schäden durch Enkelkinder des Versicherungs-
nehmers oder seines mitversicherten Ehegatten oder
Lebenspartners (auch Stief-, Adoptiv- und Pflegekin-
der der Kinder des Versicherungsnehmers oder seines
mitversicherten Ehegatten oder Lebenspartners), die
bei Schadeneintritt durch den Versicherungsnehmer
und/oder die mitversicherten Personen beaufsichtigt
wurden, gilt: 
Der Versicherer wird sich nicht auf eine Deliktunfähig-
keit von Enkelkindern berufen, soweit dies der Versi-
cherungsnehmer wünscht und ein anderer Versicherer
(z. B. ein Sozialversicherungsträger, Kaskoversicherer,
Privathaftpflichtversicherung der Eltern der delikt un -
fähigen Enkelkinder) nicht leistungspflichtig ist. Ein
Mitverschulden des Geschädigten wird angerechnet.
Ausgeschlossen bleiben Ansprüche der gesetzlichen
Vertreter der Enkelkinder.
Der Versicherer behält sich Rückgriffsansprüche we-
gen seiner Aufwendungen gegen schadenersatz-
pflich tige Dritte vor, soweit sie nicht Versicherte dieses
Vertrages sind.
Versicherungssumme siehe Versicherungsschein.

2.3 Lebenspartner
Mitversichert ist – soweit ausdrücklich vereinbart und
im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen na-
mentlich benannt – die gleichartige gesetzliche Haft-
pflicht als Privatperson des in nichtehelicher, häusli-
cher Lebensgemeinschaft mit dem Versicherungsneh-
mer lebenden Partners und dessen Kinder im Sinne
von Ziffer 2.2, soweit der Versicherungsnehmer und
der mitversicherte Partner beide unverheiratet sind.

2.3.1 Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind Haft-
pflichtansprüche
– des Versicherungsnehmers gegen mitversicherte
Personen;

– mitversicherter Personen gegen den Versicherungs-
nehmer;

– mitversicherter Personen untereinander.
Mitversichert sind jedoch Regressansprüche aus über-
gegangenem Recht von Trägern der Sozialversiche-
rung und Sozialhilfe, privaten Krankenversicherern,
privaten und öffentlichen Arbeitgebern/ Dienstherrn
wegen Personenschäden.

2.3.2 Die Mitversicherung erlischt in dem Zeitpunkt, in dem
die häusliche Lebensgemeinschaft aufgelöst ist.

2.4 Mitversicherte Familienangehörige
Mitversichert ist die gleichartige gesetzliche Haftpflicht
als Privatperson eines in häuslicher Gemeinschaft mit
dem Versicherungsnehmer lebenden alleinstehenden
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Familienangehörigen wie Mutter /Vater /Großmutter /
Großvater /Enkel /Geschwister /Nichten oder Neffen
oder volljährigen unverheirateten Kindern nach Ab-
schluss der Ausbildung. 

2.5 Pflegebedürftige Familienangehörige im Haushalt
des Versicherungsnehmers 
Mitversichert ist die gleichartige gesetzliche Haftpflicht
als Privatperson von im Haushalt des Versicherungs-
nehmers lebenden pflegebedürftigen Familienange -
hörigen, denen von der gesetzlichen Pflegeversiche-
rung mindestens die Pflegestufe 1 zuerkannt wurde. 
Als Familienangehörige gelten Eltern und Kinder, Ad-
optiveltern und -kinder, Schwiegereltern und -kinder,
Stiefeltern und -kinder, Großeltern und Enkel, Ge-
schwister sowie Pflegeeltern und -kinder (Personen,
die durch ein familienähnliches, auf längere Dauer an-
gelegtes Verhältnis wie Eltern und Kinder miteinander
verbunden sind/waren). 

2.5.1 Die Mitversicherung beginnt mit der Eingliederung in
den Haushalt des Versicherungsnehmers. Sie endet
mit dem Wegfall der Pflegebedürftigkeit oder dem
Ausscheiden aus dem Haushalt des Versicherungs-
nehmers. 

2.5.2 Leistungen aus einer Privathaftpflichtversicherung der
pflegebedürftigen Familienangehörigen gehen diesem
Versicherungsschutz voraus. 

2.6 Au-Pairs
Mitversichert ist die gleichartige gesetzliche Haftpflicht
als Privatperson von Au-Pairs (einschließlich Schäden
aus dieser Tätigkeit) gegenüber Dritten, die nicht mit-
versicherte Personen dieses Vertrages sind. 
Voraussetzung für die Mitversicherung ist, dass die
gesetzlich erforderlichen Genehmigungen für den Auf-
enthalt in der Bundesrepublik Deutschland und die
Tätigkeit als Au Pair von den zuständigen Behörden
erteilt wurden.

2.6.1 Die Mitversicherung beginnt mit der Eingliederung in
den Haushalt des Versicherungsnehmers. Sie endet
mit dem Ausscheiden aus dem Haushalt des Versi-
cherungsnehmers. 

2.6.2 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Per-
sonenschäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle
und Berufskrankheiten im Betrieb des Versiche-
rungsnehmers gemäß dem Sozialgesetzbuch VII
handelt.

2.6.3 Leistungen aus einer Privathaftpflichtversicherung der
Au-Pairs gehen diesem Versicherungsschutz voraus.

2.7 Austauschschüler
Mitversichert ist die gleichartige gesetzliche Haftpflicht
als Privatperson von Austauschschülern gegenüber
Dritten, die nicht mitversicherte Personen dieses Ver-
trages sind.
Voraussetzung für die Mitversicherung ist, dass die er-
forderlichen behördlichen Genehmigungen für den
Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland sowie
die Teilnahme am Schulunterricht erteilt wurden (z. B.
durch die aufnehmende Schule).

2.7.1 Die Mitversicherung beginnt mit der Eingliederung in
den Haushalt des Versicherungsnehmers. Sie endet
mit dem Ausscheiden aus dem Haushalt des Versi-
cherungsnehmers. 

2.7.2 Leistungen aus einer Privathaftpflichtversicherung der
Austauschschüler gehen diesem Versicherungsschutz
voraus.

2.8 Im Haushalt tätige Personen 
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht der im
Haushalt des Versicherungsnehmers beschäftigten
Personen gegenüber Dritten, die nicht mitversicherte
Personen dieses Vertrages sind, aus dieser Tätigkeit.
Das Gleiche gilt für Personen, die aus Arbeitsvertrag
oder gefälligkeitshalber die in Ziffer 4.1 bezeichneten
Wohnungen, Häuser und Gärten betreuen oder hierzu
den Streudienst versehen.
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Perso-
nenschäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle und
Berufskrankheiten im Betrieb des Versicherungsneh-
mers gemäß dem Sozialgesetzbuch VII handelt.

2.9. Im Haushalt tätige Pflegepersonen
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht der im
Haushalt des Versicherungsnehmers aufgrund Arbeits-
vertrag, sozialen Engagements oder gefälligkeitshalber
tätigen Pflegepersonen, die mitversicherte pflegebe-
dürftige Personen im Haushalt des Versicherungsneh-

mers versorgen, gegenüber Dritten, die nicht mitversi-
cherte Personen dieses Vertrages sind, aus dieser
Tätigkeit.
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Perso-
nenschäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle und
Berufskrankheiten im Betrieb des Versicherungsneh-
mers gemäß dem Sozialgesetzbuch VII handelt.

2.10 Sinngemäße Anwendung
Die für den Versicherungsnehmer getroffenen Bestim-
mungen finden für die mitversicherten Personen sinn-
gemäß Anwendung.

3. Familie, Haushalt und Sport

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht
3.1 als Familien- und Haushaltungsvorstand, z. B. aus der

Aufsichtspflicht über minderjährige Kinder;
3.2 aus der entgeltlichen oder unentgeltlichen Tätigkeit als

Tagesmutter (Betreuung minderjähriger Kinder im Rah-
men des eigenen Haushaltes, auch außerhalb der
Woh nung, z. B. bei Spielen, Ausflügen usw.);

3.3 als Dienstherr der in seinem Haushalt tätigen Personen;
3.4 als Radfahrer, auch von den nachfolgend beschriebe-

nen Pedelecs.
Pedelecs im Sinne dieser Bedingungen sind Fahrräder
mit Trethilfe, die mit einem elektromotorischen Hilfs -
antrieb mit einer maximalen Nenndauerleistung von
250 Watt ausgestattet sind, dessen Unterstützung
sich mit zunehmender Fahrzeuggeschwindigkeit pro-
gressiv verringert und beim Erreichen von 25 km/h
oder beim Abbruch des Mittretens unterbrochen wird.
Hierunter fallen auch Pedelecs, die zusätzlich über
 eine Anfahr- oder Schiebehilfe bis 6 km/h verfügen.

3.5 aus der Ausübung von Sport, ausgenommen sind eine
jagdliche Betätigung und die Teilnahme an Pferde-,
Hunde- und Hundeschlittenrennen, Rad-, oder Kraft-
fahrzeugrennen sowie die Vorbereitung hierzu (Trai-
ning).
Versichert ist jedoch die aktive Teilnahme an von den
zuständigen Behörden und Sportverbänden geneh-
migten Fahrtveranstaltungen mit Fahrrädern, bei de-
nen es auf die Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit
ankommt, sowie die Vorbereitung hierzu (Training).
Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist, dass
für die Teilnahme an dem Rennen keine  Li zenz von
den zuständigen Sportverbänden benötigt wird. Lei-
stungen aus einer anderen Haftpflichtversicherung
sind vorrangig in Anspruch zu nehmen.

4. Wohnungen, Immobilien, Räume, Bauherr 

4.1 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht als Inhaber 
4.1.1 einer oder mehrerer Wohnungen – einschließlich Fe -

rienwohnung –.
Bei Wohnungseigentum besteht Versicherungsschutz
in der Eigenschaft als Sondereigentümer. Dabei ist mit -
versichert die gesetzliche Haftpflicht aus Ansprüchen
der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer wegen
Beschädigung des Gemeinschaftseigentums. Die Lei-
stungspflicht erstreckt sich jedoch nicht auf den Mitei-
gentumsanteil an dem gemeinschaftlichen Eigentum.

4.1.2 eines Wohnhauses, sofern sich in diesem nicht mehr
als zwei abgeschlossene Wohnungen befinden,

4.1.3 eines Wochenend-/Ferienhauses,
4.1.4 eines auf Dauer und ohne Unterbrechung abgestell-

ten, fest installierten und nicht versicherungspflichti-
gen Wohnwagens,

4.1.5 eines nicht mehr gewerblich genutzten und vom Versi-
cherungsnehmer und seinen Familienangehörigen al-
lein bewohnten landwirtschaftlichen Anwesens.
Nicht versichert sind Schäden, die im Zusammenhang
mit den vorhandenen landwirtschaftlichen Nutzflächen
entstehen, einschließlich der zu den Ziffern  4.1.1 bis
4.1.5 zugehörigen Garagen, Stellplätzen, Gärten sowie
Schrebergärten.

4.1.6 eines zu privaten Zwecken genutzten unbebauten
Grundstückes bis zu einer Fläche von 1.000 qm.

4.2 Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist, dass
die genannten Objekte
– im Inland gelegen sind;
– zumindest teilweise vom Versicherungsnehmer zu
Wohnzwecken genutzt werden;

– keinen Gewerbebetrieb des Versicherungsnehmers
beinhalten.



4.3 Hierbei ist mitversichert die gesetzliche Haftpflicht
– aus der Verletzung von Pflichten, die dem Versiche-
rungsnehmer als Inhaber obliegen (z. B. bauliche In-
standhaltung, Beleuchtung, Reinigung, Streuen und
Schneeräumen auf Gehwegen, auch soweit diese
mietvertraglich übernommen wurden);

– des Versicherungsnehmers aus dem Miteigentum
an zu den versicherten Objekten nach den Ziffern
4.1.2 bis 4.1.3 und 4.1.5 gehörenden Gemein-
schaftsanlagen, z. B. gemeinschaftliche Zugänge
zur öffentlichen Straße, Wäschetrockenplatz, Gara-
genhöfe, Abstellplatz für Mülltonnen;

– als Betreiber einer Photovoltaikanlage auf dem Dach
eines versicherten Gebäudes nach den Ziffern 4.1.1
bis 4.1.3 oder auf dem dazugehörigen Grundstück.
Der Versicherungsschutz besteht – teilweise abwei-
chend von Ziffer 1.1 – auch dann, wenn Strom ge-
gen Entgelt ins öffentliche Netz eingespeist wird.

– als Betreiber einer Solarthermieanlage auf dem
Dach eines versicherten Gebäudes nach den Ziffern
4.1.1 bis 4.1.3 und 4.1.5 oder auf dem dazugehöri-
gen Grundstück. Der Versicherungsschutz besteht
– teilweise abweichend von Ziffer 1.1 – auch dann,
wenn Warmwasser gegen Entgelt an Mieter und
sonstige Dritte in den aufgeführten Objekten abge-
geben wird.

– als Betreiber einer Erdwärmeanlage auf dem
Grund stück eines versicherten Gebäudes nach den
Ziffern 4.1.1 bis 4.1.3 und 4.1.5. Der Versicherungs-
schutz besteht – teilweise abweichend von Ziffer
1.1 – auch dann, wenn Warmwasser gegen Entgelt
an Mieter und Dritte in den aufgeführten Objekten
abgegeben wird. 

– aus der Vermietung von
a) Eigentumswohnungen nach Ziffer 4.1.1;
b) einzelnen Räumen in den Objekten nach den Zif-
fern  4.1.1 bis 4.1.3;

c) einer Wohnung in einem Objekt nach der Ziffer
4.1.2;

d) einem Objekt nach den Ziffern 4.1.3 und 4.1.4;
e) Garagen und Stellplätzen zu den Objekten nach
den Ziffern 4.1.1 bis 4.1.4;

– als Bauherr sowie aus der Ausführung von Bauar-
beiten in Eigenleistung /Nachbarschaftshilfe (Neu-
bauten, Umbauten, Reparaturen, Abbruch-, Grabe-
arbeiten) bis zu der im Versicherungsschein ge-
nannten Bausumme je Bauvorhaben. Wird diese
Summe überschritten, entfällt die Mitversicherung.
Es gelten dann die Bestimmungen über die Vorsor-
geversicherung (Ziffer 3.1.3 und Ziffer 4 AHB);
Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haft-
pflicht sämtlicher mit den Bauarbeiten beschäftig-
ten Personen für Schäden, die sie in Ausführung
der Baueigenleistung verursachen. Ausgeschlossen
sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden,
bei denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufs-
krankheiten gemäß Sozialgesetzbuch VII handelt.
Das Gleiche gilt für solche Dienstunfälle gemäß den
beamtenrechtlichen Vorschriften, die in Ausübung
oder infolge des Dienstes Angehörigen derselben
Dienststelle zugefügt werden.

– aus der Vermietung von Betten an Feriengäste Vor-
aussetzung für den Versicherungsschutz ist, dass
– nicht mehr als 6 Betten an Feriengäste vermietet
werden;

– keine gewerbsmäßige Fremdenpension unterhal-
ten wird;

– zur Bedienung der Gäste kein Personal einge-
stellt ist.

Nicht versichert ist die Haftpflicht aus Beschädi-
gung, Vernichtung und Abhandenkommen der von
den beherbergten Gästen eingebrachten Sachen.

– als früherer Besitzer aus § 836 Abs. 2 BGB, wenn
die Versicherung bis zum Besitzwechsel bestand;

– der Insolvenzverwalter und Zwangsverwalter in die-
ser Eigenschaft.

5. Mietsachschäden

5.1 Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.6 AHB –
die gesetzliche Haftpflicht wegen Sachschäden und
alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden die
entstehen an gemieteten Gebäuden, Wohnräumen
und sonstigen zu privaten Zwecken gemieteten Räu-

men in Gebäuden. Ferner ist eingeschlossen – abwei-
chend von Ziffer 7.6 AHB – bei gemieteten Ferienwoh-
nungen und -häusern, Hotel- und Pensionszimmern
sowie Schiffskabinen die gesetzliche Haftpflicht aus
der Beschädigung der dazugehörigen Einrichtungsge-
genstände (z.B. Mobiliar, Heimtextilien, Geschirr)

5.2 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen
– Abnutzung, Verschleiß und übermäßiger Beanspru-
chung;

– Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und
Warmwasserbereitungsanlagen sowie an Elektro-
und Gasgeräten und alle sich daraus ergebenden
Vermögensschäden;

– Glasschäden, soweit sich der Versicherungsnehmer
hiergegen besonders versichern kann;

– Schäden infolge Schimmelbildung.
5.3 Versicherungssumme siehe Versicherungsschein.

6. Schäden an geliehenen, gemieteten, gepachteten
Sachen

6.1 Eingeschlossen ist – in Ergänzung zu Ziffer 2.2 AHB
und abweichend von Ziffer 7.6 AHB – die gesetzliche
Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus der Beschä-
digung, Vernichtung oder dem Verlust von fremden be-
weglichen Sachen, wenn diese zu privaten Zwecken
gemietet, gepachtet, geliehen wurden oder Gegen-
stand eines besonderen Verwahrungsvertrages sind.

6.2 Ausgeschlossen bleiben:
– Sachen, die dem Beruf oder Gewerbe der versi-
cherten Personen dienen;

– Sachen im Rahmen der Ausübung eines Ehrenam-
tes;

– Schäden durch Abnutzung, Verschleiß und über-
mäßige Beanspruchung;

– Schmuck- und Wertsachen, Geld, Urkunden, Wert-
papiere, Sparbücher, Scheck- und Kreditkarten;

– elektronische Geräte (insbesondere Geräte der Te-
lekommunikation und Unterhaltungselektronik);

– Vermögensfolgeschäden;
– Kraft-, Luft- und Wasserfahrzeuge;
– fremde private und berufliche Schlüssel, soweit die
Mitversicherung nicht ausdrücklich vereinbart wur-
de;

– Sachen, die den versicherten Personen für mehr als
3 Monate überlassen wurden.

6.3 Die Regelungen der Ziffer 5.1 bleiben hiervon un-
berührt.

6.4 Versicherungssumme siehe Versicherungsschein.

7. Tiere
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht

7.1 als Halter oder Hüter von zahmen Haustieren, ge-
zähmten Kleintieren und Bienen – nicht jedoch von
Hunden, Rindern, Pferden, sonstigen Reit- und Zug-
tieren, wilden Tieren sowie von Tieren, die zu gewerb-
lichen oder landwirtschaftlichen Zwecken gehalten
werden. Abweichend davon ist jedoch die gesetzliche
Haftpflicht als Halter eines ausgebildeten Blindenführ-
hundes mitversichert. Voraussetzung für die Mitversi-
cherung ist, dass vom Versorgungsamt aufgrund einer
Sehbehinderung ein gültiger Schwerbehindertenaus-
weis mit dem Merkzeichen „BI“ erteilt wurde.

7.2 als Reiter bei Benutzung fremder Pferde.
7.3 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus der

Teilnahme an Pferderennen sowie die Vorbereitungen
hierzu.

7.4 aus dem Hüten fremder Hunde, soweit dies nicht ge-
werbsmäßig erfolgt.
Leistungen aus der Haftpflichtversicherung des Tier-
halters gehen diesem Versicherungsschutz voraus.
Nicht versichert ist das Hüten von Hunden, die von
mitversicherten Personen gehalten werden oder in de-
ren Eigentum stehen.

7.5 als Fahrer bei Benutzung fremder Fuhrwerke zu priva-
ten Zwecken.

7.6 Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche der
Tierhalter oder -eigentümer sowie Fuhrwerkseigen -
tümer, es sei denn es handelt sich um Personenschä-
den und soweit kein Versicherungsschutz über eine
Tierhalterhaftpflichtversicherung besteht.

8. Kraft-, Luft- und Wasserfahrzeuge

8.1 Nicht versichert ist die Haftpflicht des Eigentümers,



Besitzers, Halters oder Führers eines Kraft-, Luft-,
Wasserfahrzeugs oder Kraftfahrzeuganhängers wegen
Schäden, die durch den Gebrauch des Fahrzeuges
verursacht werden.

8.2 Versichert ist jedoch die gesetzliche Haftpflicht wegen
Schäden, die verursacht werden durch den Gebrauch

8.2.1 von folgenden selbstfahrenden Landfahrzeugen sowie
Anhängern, soweit hierfür keine Versicherungspflicht
besteht:
– Kraftfahrzeugen und Anhängern ohne Rücksicht auf
eine Höchstgeschwindigkeit, die nur auf nicht öf-
fentlichen Wegen und Plätzen verkehren;

– Kraftfahrzeugen bis 6 km/h bauartbedingte Höchst-
geschwindigkeit;

– selbstfahrenden Arbeitsmaschinen mit nicht mehr
als 20 km/h bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit;

– ferngelenkte Modellfahrzeuge.
8.2.1.1 Für diese Fahrzeuge gelten nicht die Ausschlüsse in

Ziffer 3.1.2 und in Ziffer 4.3.1 AHB.
8.2.1.2 Führen ohne vorgeschriebene behördliche Erlaubnis

Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer
gebraucht werden. Berechtigter Fahrer ist, wer das
Fahrzeug mit Wissen und Willen des Verfügungsbe-
rechtigten gebrauchen darf. Der Versicherungsnehmer
ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug
nicht von einem unberechtigten Fahrer gebraucht
wird. Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf
öffentlichen Wegen oder Plätzen nur mit der erforderli-
chen Fahrerlaubnis benutzen. Der Versicherungsneh-
mer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahr-
zeug nicht von einem Fahrer benutzt wird, der nicht
die erforderliche Fahrerlaubnis hat. Verletzt der Versi-
cherungsnehmer diese Obliegenheiten, so gilt Ziffer
26 AHB. Danach kann der Versicherer bei Vorliegen
der entsprechenden Voraussetzungen zur Kündigung
berechtigt oder auch von seiner Leistungspflicht ganz
oder teilweise befreit sein

8.2.2 von Flugmodellen, unbemannten Ballonen und Dra-
chen,
– die weder durch Motoren oder Treibsätze angetrie-
ben werden und

– deren Fluggewicht 5 kg (einschl. Zubehör wie z. B.
Leinen, Schnüre und Geschirr) nicht übersteigt und

– für deren Nutzung des Luftraumes keine behördli-
che Erlaubnis erforderlich ist.

Soweit im Versicherungsfall eine Leistung aus einer ei-
genständigen Luftfahrt-Halterhaftpflichtversicherung
beansprucht werden kann, gehen diese Leistungsver-
pflichtungen vor. Dies gilt auch für den Fall, dass der
Versicherungsschutz über eine Gruppenversicherung
besteht.

8.2.3 von folgenden Wasserfahrzeugen:
– Wassersportfahrzeugen, ausgenommen eigene Se-
gelboote und eigene oder fremde Wassersportfahr-
zeuge mit Motor (auch Hilfs- oder Außenbordmoto-
ren) oder Treibsätzen (siehe jedoch Ziffer 9);

– Windsurfbrettern;
– ferngelenkte Modellfahrzeuge.

8.2.4 von Kite-Sportgeräten bis zu einer Seillänge von 
30 m, wie z. B. Kite-Drachen, -Bords, -Buggys sowie
Strand-, Land- und Eisseglern.

9. Gelegentlicher Gebrauch fremder Boote mit Motor 

9.1 Versichert ist – abweichend von Ziffer 8.2.3 – die ge-
setzliche Haftpflicht wegen Schäden, die verursacht
werden durch den Gebrauch von fremden Booten mit
Motor, (auch Segelboote mit Hilfsmotor) bis zu einer
Motorstärke von 55 kW (75 PS), soweit dieser Ge-
brauch gelegentlich und jeweils nur vorübergehend
bis zu höchstens 4 Wochen erfolgt.
Der Versicherungsschutz besteht nur insoweit, als
nicht die Haftpflichtversicherung des Halters des
fremden Bootes verpflichtet ist, dem berechtigten
Führer des Bootes Versicherungsschutz zu gewähren.

9.2 Nicht versichert ist der Gebrauch von Wasserfahrzeu-
gen, die
– von mitversicherten Personen gehalten werden
oder in deren Eigentum stehen;

– für einen ununterbrochenen Zeitraum von mehr als
4 Wochen in Gewahrsam oder Besitz genommen
werden.

9.3 Führerscheinklausel
Das Wassersportfahrzeug darf nur von einem berech-
tigten Führer gebraucht werden. Berechtigter Führer
ist, wer das Wassersportfahrzeug mit Wissen und Wil-
len des Verfügungsberechtigten gebrauchen darf. Der
Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen,
dass das Wassersportfahrzeug nicht von einem unbe-
rechtigten Führer gebraucht wird. 
Der Führer des Wassersportfahrzeugs darf das Was-
sersportfahrzeug nur mit der erforderlichen behördli-
chen Erlaubnis benutzen. Der Versicherungsnehmer
ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das Wasser-
sportfahrzeug nicht von einem Führer benutzt wird,
der nicht die erforderliche behördliche Erlaubnis hat.
Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenhei-
ten, so gilt Ziffer 26 AHB. Danach kann der Versiche-
rer bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzun-
gen zur Kündigung berechtigt oder auch von seiner
Leistungspflicht ganz oder teilweise befreit sein.

10. Schadenereignisse im Ausland
10.1 Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.9 AHB –

die gesetzliche Haftpflicht aus im Ausland vorkom-
mender Schadenereignisse,
– die auf eine versicherte Handlung im Inland bzw. auf
ein im Inland bestehendes versichertes Risko
zurückzuführen sind;

– die bei einem vorübergehenden Auslandsaufenthalt
eingetreten sind.

Die Dauer des vorübergehenden Auslandsaufenthaltes
ist zeitlich nicht begrenzt. 

10.2 Mitversichert ist – ergänzend zu Ziffer 3 – die gesetzli-
che Haftpflicht aus der vorübergehenden Benutzung
oder Anmietung (nicht dem Eigentum) von im Ausland
gelegenen Wohnungen und Häusern und aus dem
 Eigentum von im europäischen Ausland gelegenen
Woh nungen und Häusern gemäß Ziffer 4.1.1 – 4.1.3
dieser  Besonderen Bedingungen.

10.3 Abweichend von Ziffer 10.2 bezieht sich der Versiche-
rungsschutz auch auf das Eigentum von im europäi-
schen Ausland gelegenen Wohungen und Häusern
gemäß Ziffer 4.1.1 – 4.1.3 dieser Besonderen Bedin-
gungen..

10.4 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. So-
weit der Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der
Europäischen Währungsunion angehören, liegt, gelten
die Verpflichtungen des Versicherers mit dem Zeit-
punkt erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem in der
Europäischen Währungsunion gelegenen Geldinstitut
angewiesen ist. 

10.5 Für in den USA, USA-Territorien*) und in Kanada ein-
getretene Versicherungsfälle oder dort geltend ge-
machte Ansprüche gilt zusätzlich:

10.5.1 Ausgeschlossen sind Ansprüche auf Entschädigung
mit Strafcharakter, insbesondere punitive oder exem-
plary damages.

10.5.2 Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden –
abweichend von Ziffer 6.5 AHB – als Leistungen auf
die Versicherungssumme angerechnet. 
Kosten sind:
Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichts-
kosten, Aufwendungen zur Abwendung oder Minde-
rung des Schadens bei oder nach Eintritt des Versi-
cherungsfalles sowie Schadenermittlungskosten, auch
Reisekosten, die dem Versicherer nicht selbst entste-
hen. Das gilt auch dann, wenn die Kosten auf Wei-
sung des Versicherers entstanden sind.

11. Waffen, Munition und Geschosse
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus dem
erlaubten privaten Besitz und aus dem Gebrauch von
Hieb-, Stoß- und Schusswaffen sowie Munition und
Geschossen, nicht jedoch zu Jagdzwecken oder zu
strafbaren Handlungen.

12. Gewässerveränderungen
12.1 Versichertes Risiko

Versichert ist – wobei Vermögensschäden wie Sach-
schäden behandelt werden – die gesetzliche Haft-
pflicht des Versicherungsnehmers für unmittelbare
oder mittelbare Folgen von Veränderungen der physi-

*) Außengebiete, die unter der Hoheitsgewalt der USA stehen. Hierunter fallen z. B. Puerto
Rico, die Jungfern-Inseln und Guam.



kalischen, chemischen oder biologischen Beschaffen-
heit eines Gewässers einschließlich des Grundwas-
sers (Gewässerschäden) mit Ausnahme der Haftpflicht
als Inhaber von Anlagen zur Lagerung von gewässer-
schädlichen Stoffen und aus der Verwendung dieser
gelagerten Stoffe (Versicherungsschutz hierfür wird
ausschließlich durch besonderen Vertrag gewährt).

12.2 Versicherte Anlagen
– Abweichend von Ziffer 12.1 ist jedoch versichert die
gesetzliche Haftpflicht als Inhaber von Anlagen zur
Lagerung von gewässerschädlichen Stoffen in
Behältnissen bis zu 60 Liter/Kilogramm Fassungs-
vermögen (Kleingebinde), sofern das Gesamtfas-
sungsvermögen der vorhandenen Kleingebinde
1.000 Liter/Kilogramm nicht übersteigt, und aus der
Verwendung dieser Stoffe.

– Werden diese Mengen überschritten, so entfällt die
Mitversicherung. Ziffer 3.1.2 AHB (Erhöhung und
Erweiterung des versicherten Risikos), Ziffer 3.1.3
und Ziffer 4 AHB (Vorsorgeversicherung) finden kei-
ne Anwendung.

12.3 Rettungskosten
Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versiche-
rungsnehmer im Versicherungsfall zur Abwendung
oder Minderung des Schadens für geboten halten
durfte (Rettungskosten), sowie außergerichtliche Gut-
achterkosten werden vom Versicherer insoweit über-
nommen, als sie zusammen mit der Entschädigungs-
leistung die Versicherungssumme für Sachschäden
nicht übersteigen. Für Gerichts- und Anwaltskosten
bleibt es bei der Regelung der AHB.
Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Ret-
tungs- und außergerichtliche Gutachterkosten sind
auch insoweit zu ersetzen, als sie zusammen mit der
Entschädigung die Versicherungssumme für Sach-
schäden übersteigen. Eine Billigung des Versicherers
von Maßnahmen des Versicherungsnehmers oder Drit-
ter zur Abwendung oder Minderung des Schadens gilt
nicht als Weisung des Versicherers.

12.4 Pflichtwidrigkeiten/Verstöße
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche gegen die
Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitversi-
cherten), die den Schaden durch bewusstes Abwei-
chen von dem Gewässerschutz dienenden Gesetzen,
Verordnungen, an den Versicherungsnehmer gerichte-
ten behördlichen Anordnungen oder Verfügungen her-
beigeführt haben.

12.5 Gemeingefahren
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen
Schäden, die nachweislich auf Kriegsereignissen, ande-
ren feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen,
Generalstreik, illegalem Streik oder unmittelbar auf Ver-
fügungen oder Maßnahmen von hoher Hand beruhen.
Das Gleiche gilt für Schäden durch höhere Gewalt, so-
weit sich elementare Naturkräfte ausgewirkt haben.

13. Öffentlich-rechtliche Pflichten oder Ansprüche zur
Sanierung von Umweltschäden gemäß Umwelt-
schadensgesetz (USchadG)

13.1 Mitversichert sind abweichend von Ziffer 1.1 AHB öf-
fentlich-rechtliche Pflichten oder Ansprüche zur Sanie-
rung von Umweltschäden gemäß Umweltschadensge-
setz (USchadG), soweit während der Wirksamkeit des
Versicherungsvertrages
– die schadenverursachenden Emissionen plötzlich,
unfallartig und bestimmungswidrig in die Umwelt 
gelangt sind oder 

– die sonstige Schadenverursachung plötzlich, unfall-
artig und bestimmungswidrig erfolgt ist.

Auch ohne Vorliegen einer solchen Schadenverursa-
chung besteht Versicherungsschutz für Umweltschä-
den durch Lagerung, Verwendung oder anderen Um-
gang von oder mit Erzeugnissen Dritter ausschließlich
dann, wenn der Umweltschaden auf einen Konstrukti-
ons-, Produktions- oder Instruktionsfehler dieser Er-
zeugnisse zurückzuführen ist. Jedoch besteht kein
Versicherungsschutz, wenn der Fehler im Zeitpunkt
des Inverkehrbringens der Erzeugnisse nach dem
Stand von Wissenschaft und Technik nicht hätte er-
kannt werden können (Entwicklungsrisiko).
Umweltschaden ist eine 
– Schädigung von geschützten Arten und natürlichen
Lebensräumen, 

– Schädigung der Gewässer einschließlich Grund-
wasser, 

– Schädigung des Bodens. 
Mitversichert sind, teilweise abweichend von Ziffer 7.6
AHB, Pflichten oder Ansprüche wegen Umweltschä-
den an eigenen, gemieteten, geleasten, gepachteten
oder geliehenen Grundstücken, soweit diese Grund-
stücke vom Versicherungsschutz dieses Vertrages er-
fasst sind.

13.2 Nicht versichert sind
13.2.1 Pflichten oder Ansprüche soweit sich diese gegen die

Personen (Versicherungsnehmer oder ein Mitversicher-
ter) richten, die den Schaden dadurch verursacht ha-
ben, dass sie bewusst von Gesetzen, Verordnungen
oder an den Versicherungsnehmer gerichteten be hörd -
lichen Anordnungen oder Verfügungen, die dem Um-
weltschutz dienen, abweichen.

13.2.2 Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden
a) die durch unvermeidbare, notwendige oder in Kauf
genommene Einwirkungen auf die Umwelt entstehen.

b) die durch gewerbliche Abwässer von unterirdischen
Abwasseranlagen ausgehen.

c) für die der Versicherungsnehmer aus einem ande-
ren Versicherungsvertrag (z. B. Gewässerschaden-
haftpflichtversicherung) Versicherungsschutz hat
oder hätte erlangen können.

13.3 Versicherungssumme siehe Versicherungsschein.
13.4 Ausland

Versichert sind – abweichend von Ziffer 7.9 AHB und
Ziffer 10 dieser Besonderen Bedingungen und Risiko-
beschreibungen – im Umfang dieses Versicherungs-
vertrages im Geltungsbereich der EU-Umwelthaftungs -
richtlinie (2004/35/EG) eintretende Versicherungsfälle. 
Versicherungsschutz besteht – insoweit abweichend
von Ziffer 7.9 AHB und Ziffer 13.1 dieser Besonderen
Bedingungen und Risikobeschreibungen – auch für
Pflichten oder Ansprüche gemäß nationalen Umset-
zungsgesetzen anderer EU-Mitgliedstaaten, sofern
diese Pflichten oder Ansprüche den Umfang der o. g.
EU-Richtlinie nicht überschreiten.

14. Verlust fremder privater und beruflicher Schlüssel
Eingeschlossen ist – in Ergänzung von Ziffer 2.2 AHB
und abweichend von Ziffer 7.6 AHB – die gesetzliche
Haftpflicht aus dem Abhandenkommen von fremden
Schlüsseln (auch Generalschlüssel bzw. Codekarten
für eine Schließanlage), die sich rechtmäßig im Ge-
wahrsam des Versicherungsnehmers befunden haben.
Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf die gesetz-
lichen Haftpflichtansprüche wegen der Kosten für 
die notwendige Auswechslung von Schlössern und
Schließ anlagen sowie für vorübergehende Sicherungs-
maßnahmen (z. B. Notschloss) und einen Objektschutz
bis zu 14 Tagen, gerechnet ab dem Zeitpunkt, an wel-
chem der Verlust des Schlüssels festgestellt wurde.
Bei Sondereigentümern sind versichert Haftpflichtan-
sprüche der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer.
Die Leistungspflicht erstreckt sich jedoch nicht auf
den Miteigentumsanteil an dem gemeinschaftlichen
Eigentum.

14.1 Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtansprüche aus
– Folgeschäden eines Schlüsselverlustes (z. B. wegen
Einbruchs);

– dem Verlust von Schlüsseln, die dem Arbeitgeber
des Versicherungsnehmers von Kunden oder sons -
tigen Dritten überlassen wurden; Versicherungs-
schutz besteht jedoch für den Verlust von Schlüs-
seln, die der Arbeitgeber des Versicherungsneh-
mers von seinem Vermieter für angemietete Ge-
schäftsgebäude und -räume erhalten hat.

– dem Verlust von Tresor- und Möbelschlüsseln sowie
sonstigen Schlüsseln zu beweglichen Sachen.

14.2 Versicherungssumme siehe Versicherungsschein.

15. Vermögensschäden 
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht wegen Ver-
mögensschäden im Sinne der Ziffer 2.1 AHB aus Ver-
sicherungsfällen, die während der Wirksamkeit der
Versicherung eingetreten sind.
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen
Schäden
– durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem



Auftrage oder für seine Rechnung von Dritten) her-
gestellte oder gelieferte Sachen, erbrachte Arbeiten
oder sonstigen Leistungen entstehen;

– aus planender, beratender, bau- oder montagelei-
tender, prüfender oder gutachterlicher Tätigkeit;

– aus Tätigkeiten im Zusammenhang mit Anlage-,
Kredit-, Versicherungs-, Grundstücks-, Leasing-
oder ähnlichen wirtschaftlichen Geschäften, aus
Zahlungsvorgängen aller Art, aus Kassenführung
sowie aus Untreue und Unterschlagung;

– aus der Verletzung von Persönlichkeits- und Na-
mensrechten, gewerblichen Schutz- und Urheber-
rechten sowie des Kartell- oder Wettbewerbsrechts;

– aus der Vergabe von Lizenzen und Patenten;
– aus der Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor-
und Kostenanschlägen;

– aus Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen
an wirtschaftlich verbundene Unternehmen;

– aus Vermittlungsgeschäften aller Art
– aus Tätigkeiten im Zusammenhang mit
– Rationalisierung und Automatisierung;
– Datenerfassung, -speicherung, -sicherung, -wie-
derherstellung;

– Auskunftserteilung, Übersetzung sowie Reisever-
anstaltung;

– aus bewußtem Abweichen von gesetzlichen oder
behördlichen Vorschriften, von Anweisungen oder
Bedingungen des Auftraggebers oder aus sonstiger
bewusster Pflichtverletzung;

– aus Abhandenkommen von Sachen, auch z. B. von
Geld, Wertpapieren und Wertsachen sowie von
Scheck- und Kreditkarten;

– aus Pflichtverletzungen, die mit der Tätigkeit als
ehemalige oder gegenwärtige Mitglieder von Vor-
stand, Geschäftsführung, Aufsichtsrat, Beirat oder
anderer vergleichbarer Leitungs- oder Aufsichtsgre-
mien/Organen im Zusammenhang stehen.

Versicherungssumme siehe Versicherungsschein.

16. Sachschäden aus Anlass einer Gefälligkeitshand-
lung
Für Sachschäden aus Anlass einer Gefälligkeitshand-
lung gilt:
Der Versicherer wird sich nicht auf einen stillschwei-
genden Haftungsausschluss bei Gefälligkeitshandlun-
gen des Versicherungsnehmers oder mitversicherter
Personen berufen, soweit dies der Versicherungsneh-
mer wünscht und ein anderer Versicherer (z. B. Kasko-
versicherer) nicht leistungspflichtig ist.
Ein Mitverschulden des Geschädigten wird angerech-
net.
Versicherungssumme siehe Versicherungsschein.

17. Gelegentliche gewerbliche Tätigkeiten für Perso-
nen im Ruhestand, Vorruhestand sowie passiver
Altersteilzeit
Mitversichert ist – abweichend von Ziffer 1.2.1 AHB –
die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers
(auch Ehegatte/eingetragener Lebenspartner) aus den
Gefahren eines eigenen Betriebes, Gewerbes oder
Berufes.
Voraussetzung für die Gewährung des Versicherungs-
schutzes ist, dass
– keine höhere Jahresumsatzsumme im Versiche-
rungsjahr als im Versicherungsschein genannt vor
liegt;

– eventuelle behördliche Auflagen eingehalten werden;
– eine entsprechende Gewerbeanmeldung vorliegt.
Nicht versichert sind
– Architekten, Ingenieure, Steuerberater, Notare, Wirt-
schaftsprüfer, Rechtsanwälte und Ärzte.

– Planungs- und Planungsfolgeschäden.
Besteht für die mitversicherten Tätigkeiten eine weite-
re Versicherung, so erstreckt sich der Versicherungs-
schutz im Rahmen des vorliegenden Vertrages und
der zugrunde liegenden Besonderen Bedingungen
und Risikobeschreibungen für die Privathaftpflichtver-
sicherung nur auf Schäden, für die über die anderwei-
tig bestehende Versicherung keine Leistung erlangt
werden kann.
Versicherungssumme siehe Versicherungsschein. 
Die Bestimmungen der Ziffer 4 AHB bleiben un-
berührt.

18. Forderungsausfälle (Ausfalldeckung)
18.1 Versichertes Risiko
18.1.1 Versicherungsschutz besteht, – wenn dem Versiche-

rungsnehmer – oder einer der mitversicherten Perso-
nen dieser Privathaftpflichtversicherung – als Privat-
person
– ein Haftpflichtschaden zugefügt wird,
– und der Versicherungsnehmer – oder eine mitversi-
cherte Person dieser Privathaftpflichtversicherung –
einen Anspruch wegen eines Personen-, Sach-
oder Vermögensschadens gegen den Schadenver-
ursacher oder Schadenverantwortlichen (= Dritter)
hat,

– und dem Versicherungsnehmer durch rechtskräfti-
gen vollstreckbaren Titel ausgeurteilter Anspruch
auf Schadenersatz nicht vom Dritten bezahlt wer-
den kann. 

Mit dieser Forderungsausfalldeckung wird der Versi-
cherungsnehmer so gestellt, als hätte der Dritte diesel-
be Privathaftpflichtversicherung abgeschlossen wie er
selbst. Das bedeutet, der Versicherer prüft anhand der
für den Versicherungsnehmer geltenden Allgemeinen
Haftpflicht-Versicherungsbedingungen, der Besonde-
ren Bedingungen für die Privathaftpflichtversicherung
und der vereinbarten Klauseln, ob der Dritte für den
Schadenfall Versicherungsschutz gehabt hätte.
Über den Umfang der Privathaftpflichtversicherung
hinaus wird auch dann Versicherungsschutz geboten,
wenn der Dritte dem Versicherungsnehmer aus seiner
Eigenschaft als Tierhalter oder -hüter einen Schaden
zufügt.
Insbesondere gilt:

18.1.2 Der Anspruch besteht aufgrund gesetzlicher Haft-
pflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts.

18.1.3 Das Schadenereignis, das zu dem Personen-, Sach-
oder Vermögensschaden führt, muss während der
Wirksamkeit der Forderungsausfalldeckung eintreten.



18.2 Voraussetzung für die Leistung
18.2.1 Der Versicherungsnehmer muss einen rechtskräftigen

vollstreckbaren Titel vor einem deutschen Gericht ge-
gen den Dritten erstritten haben.
Ein rechtskräftiger vollstreckbarer Titel im Sinne dieser
Bedingungen ist ein Urteil, ein Vollstreckungsbescheid,
ein gerichtlicher Vergleich oder ein notarielles Schuld-
anerkenntnis mit Unterwerfungsklausel, aus der her-
vorgeht, dass sich der Dritte persönlich der sofortigen
Zwangsvollstreckung in sein gesamtes Vermögen un-
terwirft.

18.2.2 Der Versuch, aus dem Titel gegen den Dritten zu voll-
strecken, muss gescheitert sein.
Das ist der Fall, wenn
– eine Zwangsvollstreckung nicht oder nicht zur vol -
len Bezahlung der Schadenersatzansprüche des 
Versicherungsnehmers geführt hat;

– eine selbst teilweise Bezahlung wegen nachgewie-
sener Umstände aussichtslos erscheint, z. B. weil
der Dritte die eidesstattliche Versicherung abgege-
ben hat.

18.3 Höhe der Entschädigungsleistung
Der Versicherer bezahlt als Entschädigung den Betrag,
der sich aus dem vollstreckbaren Titel als Schadener-
satz ergibt, in der Höhe begrenzt durch die Versiche-
rungssummen dieses Vertrages. Die Vereinbarungen
von Selbstbehalten im Rahmen der Privathaftpflicht-
versicherung für Schäden, die der Versicherungsneh-
mer Dritten zufügt, finden in der Forderungsausfall-
deckung keine Anwendung.

18.4 Obliegenheiten
18.4.1 Der Versicherungsnehmer muss einen Antrag auf Ent-

schädigung stellen.
18.4.2 Der Versicherungsnehmer muss nachweisen, dass der

Vollstreckungsversuch gescheitert ist. 
Folgende Unterlagen sind dem Versicherer hierzu ein-
zureichen:
– den rechtskräftigen vollstreckbaren Titel im Original 
und

– das Vollstreckungsprotokoll eines Gerichtsvollzie-
hers
oder

– Urkunden, aus denen sich ergibt, dass eine selbst
teilweise Bezahlung aussichtslos erscheint, ein.

18.4.3 Der Schadenersatzanspruch, den der Versicherungs-
nehmer gegen den Dritten hat, ist in Höhe der zu er-
bringenden Entschädigungsleistung an den Versiche-
rer abzutreten. Diese Abtretung erfolgt unter der auf-
schiebenden Bedingung, dass der Versicherer die Leis -
tung an den Versicherungsnehmer bezahlt. Dazu muss
der Versicherungsnehmer eine schriftliche Abtretungs-
erklärung unterzeichen, die im Schadenfall durch den
Versicherer vorbereitet wird. 

18.4.4 Der Versicherungsnehmer muss dem Versicherer aus-
führliche und wahrheitsgemäße Berichte über den
Schadenhergang geben. Er muss alle Tatumstände,
welche für den Schadenfall wichtig sind, mitteilen und
alle für die Beurteilung wichtigen Schriftstücke zusen-
den. Der Versicherer weist darauf hin, dass auch
Schriftstücke angefordert werden können, die für die
Beurteilung des Haftpflichtschadens erheblich sind.

18.5 Folgen von Obliegenheitsverletzungen
Die Beachtung der unter Ziffer 18.4 genannten Oblie-
genheiten ist für den Versicherungsschutz wichtig.
Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenhei-
ten, so gelten die Bestimmungen gemäß Ziffer 26
AHB. Danach kann der Versicherer bei Vorliegen der
entsprechenden Voraussetzungen zur Kündigung be-
rechtigt oder auch von seiner Leistungspflicht ganz
oder teilweise befreit sein.

18.6 Ausschlüsse
Der Versicherer leistet keine Entschädigung, wenn

18.6.1 der Dritte seinen ständigen Wohnsitz nicht in einem
Mitgliedsland der Europäischen Union hat;

18.6.2 der Schaden durch Leistungen aus anderen Versiche-
rungsverträgen, die der Versicherungsnehmer oder ei-
ne mitversicherte Person abgeschlossen hat ersetzt
werden können. Reichen diese Beträge nicht aus, wird
für den verbleibenden Restbetrag Versicherungs-
schutz über die Forderungsausfalldeckung gewährt;

18.6.3 für Ansprüche des Versicherungsnehmers – oder für
die Ansprüche mitversicherter Personen – ein Sozial-

versicherungsträger oder ein Sozialhilfeträger leis -
tungspflichtig ist.

19. Schäden aus dem Datenaustausch sowie der In-
ternetnutzung

19.1 Eingeschlossen ist – insoweit abweichend von Ziffer
7.15 und Ziffer 7.16 AHB – die gesetzliche Haftpflicht
des Versicherungsnehmers wegen Schäden aus dem
Austausch, der Übermittlung und der Bereitstellung
elektronischer Daten, z. B. im Internet, per E-Mail oder
mittels Datenträger, soweit es sich handelt um 

19.1.1 Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung
oder Veränderung von Daten (Datenveränderung) bei
Dritten durch Computer-Viren und/oder andere Schad-
programme;

19.1.2 Datenveränderung aus sonstigen Gründen sowie der
Nichterfassung und fehlerhaften Speicherung von Da-
ten bei Dritten und zwar wegen
– sich daraus ergebender Personen- und Sachschä-
den, nicht jedoch weiterer Datenveränderungen so-
wie

– der Kosten zur Wiederherstellung der veränderten
Daten bzw. Erfassung/korrekter Speicherung nicht
oder fehlerhaft erfasster Daten;

19.1.3 Störung des Zugangs Dritter zum elektronischen Da-
tenaustausch.
Für Ziffer 19.1.1 bis 19.1.3 gilt:
Dem Versicherungsnehmer obliegt es, dass seine aus-
zutauschenden, zu übermittelnden, bereitgestellten
Daten durch Sicherheitsmaßnahmen und/oder -techni-
ken (z. B. Virenscanner, Firewall) gesichert oder ge-
prüft werden bzw. worden sind, die dem aktuellen
Stand der Technik entsprechen. Diese Maßnahmen
können auch durch Dritte erfolgen.
Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit,
so gilt Ziffer 26 AHB. Danach kann der Versicherer bei
Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen zur
Kündigung berechtigt oder auch von seiner Leistungs-
pflicht ganz oder teilweise befreit sein. 

19.1.4 die Verletzung von Persönlichkeitsrechten – auch für
immaterielle Ansprüche –, nicht jedoch von Urheber-
rechten;

19.1.5 die Verletzung von Namensrechten – auch für immate-
rielle Ansprüche.
Für Ziffer 19.1.4 und 19.1.5 gilt:
In Erweiterung von Ziffer 1.1 AHB ersetzt der Versi-
cherer
– Gerichts- und Anwaltskosten eines Verfahrens, mit
dem der Erlass einer einstweiligen Verfügung gegen
den Versicherungsnehmer begehrt wird, auch wenn
es sich um Ansprüche auf Unterlassung oder Wi-
derruf handelt;

– Gerichts- und Anwaltskosten einer Unterlassungs-
oder Widerrufsklage gegen den Versicherungsneh-
mer. 

19.2 Die Höchstersatzleistung je Schadenereignis ergibt
sich aus dem Versicherungsschein und beträgt das
Doppelte dieser Summe für alle Versicherungsfälle
 eines Versicherungsjahres. 
Höchstersatzleistung für Schäden im Sinne der Ziffer
19.1.5 innerhalb vorgenannter Versicherungssumme
siehe Versicherungsschein. 
Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung
eintretende Versicherungsfälle gelten als ein Versiche-
rungsfall, der im Zeitpunkt des ersten dieser Versiche-
rungsfälle eingetreten ist, wenn diese 
– auf derselben Ursache,
– auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere
sachlichem und zeitlichem Zusammenhang
oder 

– auf dem Austausch, der Übermittlung und Bereit-
stellung elektronischer Daten mit gleichen Mängeln 

beruhen.
Ziffer 6.3 AHB gilt gestrichen.

19.3 Versicherungsschutz für im Ausland vorkommende
Schadenereignisse 
Versicherungsschutz besteht – insoweit abweichend
von Ziffer 7.9 AHB – für Versicherungsfälle im Aus-
land. 
Dies gilt jedoch nur, soweit die versicherten Haft-
pflichtansprüche, in europäischen Staaten und nach
dem Recht europäischer Staaten geltend gemacht
werden. 



19.4 Nicht versichert sind Ansprüche aus nachfolgend ge-
nannten Tätigkeiten und Leistungen:
– Software-Erstellung, -Handel, -Implementierung, 
-Pflege;

– IT-Beratung, -Analyse, -Organisation, -Einweisung,
-Schulung;

– Netzwerkplanung, -installation, -integration,
-betrieb, -wartung, -pflege;

– Bereithaltung fremder Inhalte, z. B. Access-, Host-,
Full-Service-Providing;

– Betrieb von Datenbanken.
19.5 Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind An-

sprüche
19.5.1 wegen Schäden, die dadurch entstehen, dass der Ver-

sicherungsnehmer bewusst 
– unbefugt in fremde Datenverarbeitungssysteme/Da-
tennetze eingreift (z. B. Hacker-Attacken, Denial of
Service Attacks),

– Software einsetzt, die geeignet ist, die Datenord-
nung zu zerstören oder zu verändern (z. B. Soft-
ware-Viren, Trojanische Pferde);

19.5.2 die in engem Zusammenhang stehen mit 
– massenhaft versandten, vom Empfänger ungewoll-
ten elektronisch übertragenen Informationen (z. B.
Spamming),

– Dateien (z. B. Cookies), mit denen widerrechtlich
bestimmte Informationen über Internet-Nutzer ge-
sammelt werden sollen;

19.5.3 gegen den Versicherungsnehmer oder jeden Mitver -
sicherten, soweit diese den Schaden durch bewusstes
Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen Vor-
schriften (z. B. Teilnahme an rechtswidrigen Online-
Tauschbörsen) oder durch sonstige bewusste Pflicht-
verletzungen herbeigeführt haben;

20. Schäden durch Benachteiligungen
20.1 Gegenstand der Versicherung

Versichert ist – abweichend von Ziffer 7.16 und Ziffer
7.17 AHB – die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers wegen Benachteiligungen im nachste-
hend beschriebenen Umfang.

20.1.1 Versicherungsschutz besteht in der Eigenschaft des
Versicherungsnehmers als Dienstherr der in seinem
Privathaushalt oder seinem sonstigen privaten Le-
bensbereich beschäftigten Personen gemäß Ziffer 2.
Beschäftigte Personen sind auch die Bewerberinnen
und Bewerber für ein Beschäftigungsverhältnis sowie
die Person, deren Beschäftigungsverhältnis beendet
ist. 

20.1.2 Gründe für eine Benachteiligung sind 
– die Rasse, 
– die ethnische Herkunft, 
– das Geschlecht, 
– die Religion, 
– die Weltanschauung, 
– eine Behinderung, 
– das Alter,
– die sexuelle Identität. 

20.2 Mitversicherte Personen
20.2.1 Mitversichert ist die gleichartige gesetzliche Haftpflicht

der in Ziffer 2.1 bis Ziffer 2.4 genannten Personen.
20.2.2 Für sonstige Personen besteht Versicherungsschutz

nur, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist.
20.3 Versicherungsfall/Zeitliche Abgrenzung des Versiche-

rungsschutzes 
20.3.1 Versicherungsfall ist – abweichend von Ziffer 1.1 AHB –

die erstmalige Geltendmachung eines Haftpflichtan-
spruchs gegen den Versicherungsnehmer oder eine
mitversicherte Person während der Dauer des Versi-
cherungsvertrages. Im Sinne dieses Vertrages ist ein
Haftpflichtanspruch geltend gemacht, wenn gegen
den Versicherungsnehmer oder eine mitversicherte
Person ein Anspruch schriftlich erhoben wird oder ein
Dritter dem Versicherungsnehmer oder einer mitversi-
cherten Person schriftlich mitteilt, einen Anspruch ge-
gen den Versicherungsnehmer oder eine mitversicher-
te Person zu haben. 

20.3.2 Die Anspruchserhebung sowie die zugrunde liegende
Benachteiligung müssen während der Wirksamkeit der

Versicherung erfolgt sein. Wird eine Benachteiligung
durch fahrlässige Unterlassung verursacht, gilt sie im
Zweifel als an dem Tag begangen, an welchem die
versäumte Handlung spätestens hätte vorgenommen
werden müssen, um den Eintritt des Schadens abzu-
wenden. 

20.4 Versicherungsumfang 
Versicherungssumme siehe Versicherungsschein.

20.5 Ausschlüsse 
Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche 

20.5.1 gegen den Versicherungsnehmer und/oder die mitver-
sicherten Personen, soweit sie den Schaden durch
wissentliches Abweichen von Gesetz, Vorschrift, Be-
schluss, Vollmacht oder Weisung oder durch sonstige
wissentliche Pflichtverletzung herbeigeführt wurde;
dem Versicherungsnehmer und/oder den mitversicher-
ten Personen werden die Handlungen oder Unterlas-
sungen nicht zugerechnet, die ohne ihr Wissen began-
gen worden sind; 

20.5.2 die von den mitversicherten Personen geltend ge-
macht werden; 

20.5.3 – teilweise abweichend von Ziffer 7.9 AHB –
– welche vor Gerichten außerhalb Deutschlands gel-
tend gemacht werden – dies gilt auch im Falle der
Vollstreckung von Urteilen, die außerhalb Deutsch-
lands gefällt wurden –; 

– wegen Verletzung oder Nichtbeachtung des Rechts
ausländischer Staaten; 

20.5.4 auf Entschädigung und/oder Schadenersatz mit Straf-
charakter; hierunter fallen auch Strafen, Buß- und
Ordnungs- oder Zwangsgelder, die gegen den Versi-
cherungsnehmer oder die mitversicherten Personen
verhängt worden sind;

20.5.5 wegen Gehalt, rückwirkenden Lohnzahlungen, Pensio-
nen, Renten, Ruhegeldern, betrieblicher Altersversor-
gung, Abfindungszahlungen im Zusammenhang mit
der Beendigung von Arbeitsverhältnissen und Sozial-
plänen sowie Ansprüche aus Personenschäden, bei
denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankhei-
ten im Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß dem
Sozialgesetzbuch VII handelt. Das Gleiche gilt für sol-
che Dienstunfälle gemäß den beamtenrechtlichen Vor-
schriften, die in Ausübung oder infolge des Dienstes
Angehörigen derselben Dienststelle zugefügt werden.

21. Vorsorgeversicherung

Für die Vorsorgeversicherung gelten – abweichend
von Ziffer 4.2 AHB – die vereinbarten Versicherungs-
summen für Personen-, Sach- und Vermögensschä-
den.

22. Fortsetzung der Privathaftpflichtversicherung nach
dem Tod des Versicherungsnehmers

Für die mitversicherten Personen besteht der bedin-
gungsgemäße Versicherungsschutz im Falle des To-
des des Versicherungsnehmers bis zum nächsten Bei-
tragsfälligkeitstermin fort. Wird die nächste Beitrags-
rechnung durch den überlebenden Ehegatten, den
eingetragenen Lebenspartner oder den mitversicher-
ten Lebenspartner eingelöst, so wird dieser Versiche-
rungsnehmer.

23. Private Tierhalter-Haftpflichtversicherung

Sofern im Versicherungsschein angeschrieben, ist für
die darin namentlich benannte Person im Rahmen der
Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haft-
pflichtversicherung (AHB) und der nachstehenden Be-
stimmungen die gesetzliche Haftpflicht als Halter der
im Versicherungsschein und seinen Nachträgen aufge-
führten Tiere und deren bis zu 12 Monate alten Jung-
tiere versichert, sofern das Muttertier über diesen Ver-
trag versichert ist und sich die Jungtiere bis dahin im
Besitz der namentlich benannten Person befinden.
Wird dieser Zeitraum überschritten, gelten die Bestim-
mungen der Ziffer 3.1.2 AHB – Erhöhung und Erweite-
rung.
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus der
Teilnahme an Pferde-,Hunde- und Hundeschlittenren-
nen sowie die Vorbereitungen hierzu.

23.1 Mitversicherte Personen
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Hüters,
sofern er nicht gewerbsmäßig tätig ist.

23.2 Ausland
*)  Außengebiete, die unter der Hoheitsgewalt der USA stehen. Hierunter fallen z. B. Puerto
Rico, die Jungfern-Inseln und Guam.



23.2.1 Versicherungsfälle bei vorübergehendem Auslandsauf-
enthalt
Bei vorübergehendem Auslandsaufenthalt ist – abwei-
chend von Ziffer 7.9 AHB – eingeschlossen die ge-
setzliche Haftpflicht aus im Ausland vorkommenden
Versicherungsfällen. Die Dauer des vorübergehenden
Auslandsaufenthaltes ist zeitlich nicht begrenzt.

23.2.2 Leistungen erfolgen in Euro
Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. So-
weit der Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der
Europäischen Währungsunion angehören, liegt, gelten
die Verpflichtungen des Versicherers mit dem Zeit-
punkt erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem in der
Europäischen Währungsunion gelegenen Geldinstitut
angewiesen ist. 

23.2.3 Schäden in USA und in Kanada
Für in den USA, USA-Territorien*) und in Kanada ein-
getretene Versicherungsfälle oder dort geltend ge-
machte Ansprüche gilt zusätzlich:

23.2.3.1 Ausgeschlossen sind Ansprüche auf Entschädigung
mit Strafcharakter, insbesondere punitive oder exem-
plary damages.

23.2.3.2 Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden –
abweichend von Ziffer 6.5 AHB – als Leistungen auf
die Versicherungssumme angerechnet. 
Kosten sind:
Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichts-
kosten, Aufwendungen zur Abwendung oder Minde-
rung des Schadens bei oder nach Eintritt des Versi-
cherungsfalles sowie Schadenermittlungskosten, auch
Reisekosten, die dem Versicherer nicht selbst entste-
hen. Das gilt auch dann, wenn die Kosten auf Weisung
des Versicherers entstanden sind.

23.3 Mietsachschäden
23.3.1 Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.6 AHB –

die gesetzliche Haftpflicht wegen Sachschäden und
alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden die
entstehen an gemieteten Gebäuden, Wohnräumen
und sonstigen zu privaten Zwecken gemieteten Räu-
men in Gebäuden. Ferner ist eingeschlossen – abwei-
chend von Ziffer 7.6 AHB – bei gemieteten Ferienwoh-
nungen und –häusern, Hotel- und Pensionszimmern
sowie Schiffskabinen die gesetzliche Haftpflicht aus
der Beschädigung der dazugehörigen Einrichtungsge-
genstände (z. B. Mobiliar, Heimtextilien, Geschirr).

23.3.2 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen
– Abnutzung, Verschleiss und übermäßiger Beanspru-
chung;

– Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und
Warmwasserbereitungsanlagen sowie an Elektro-
und Gasgeräten und alle sich daraus ergebenden
Vermögensschäden;

– Glasschäden, soweit sich der Versicherungsnehmer
hiergegen besonders versichern kann;

– Schäden infolge von Schimmelbildung.
23.3.3 Versicherungssumme siehe Versicherungsschein.
23.4 Kutsch- und Schlittenfahrten

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der
Durchführung von privaten unentgeltlichen Fahrten mit
der von dem versicherten Pferd gezogenen eigenen
Kutsche und dem eigenen Schlitten. 

23.5 Vermögensschäden
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht wegen Ver-
mögensschäden im Sinne der Ziffer 2.1 AHB aus Ver-
sicherungsfällen, die während der Wirksamkeit der
Versicherung eingetreten sind.

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen
Schäden
– durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem
Auftrage oder für seine Rechnung von Dritten) her-
gestellte oder gelieferte Sachen, erbrachte Arbeiten
oder sonstigen Leistungen entstehen;

– aus planender, beratender, bau- oder montagelei-
tender, prüfender oder gutachterlicher Tätigkeit;

– aus Tätigkeiten im Zusammenhang mit Anlage-,
Kredit-, Versicherungs-, Grundstücks-, Leasing-
oder ähnlichen wirtschaftlichen Geschäften, aus
Zahlungsvorgängen aller Art, aus Kassenführung
sowie aus Untreue und Unterschlagung;

– aus der Verletzung von Persönlichkeits- und Na-
mensrechten, gewerblichen Schutz- und Urheber-
rechten sowie des Kartell- oder Wettbewerbsrechts;

– aus der Vergabe von Lizenzen und Patenten;
– aus der Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor-
und Kostenanschlägen;

– aus Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen
an wirtschaftlich verbundene Unternehmen;

– aus Vermittlungsgeschäften aller Art
– aus Tätigkeiten im Zusammenhang mit
– Rationalisierung und Automatisierung;
– Datenerfassung, -speicherung, -sicherung, -wie-
derherstellung;

– Auskunftserteilung, Übersetzung sowie Reisever-
anstaltung;

– aus bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder
behördlichen Vorschriften, von Anweisungen oder
Bedingungen des Auftraggebers oder aus sonstiger
bewusster Pflichtverletzung;

– aus Abhandenkommen von Sachen, auch z. B. von
Geld, Wertpapieren und Wertsachen sowie von
Scheck- und Kreditkarten;

– aus Pflichtverletzungen, die mit der Tätigkeit als
ehemalige oder gegenwärtige Mitglieder von Vor-
stand, Geschäftsführung, Aufsichtsrat, Beirat oder
anderer vergleichbarer Leitungs- oder Aufsichtsgre-
mien/Organe im Zusammenhang stehen.

Versicherungssumme siehe Versicherungsschein.
23.6 Öffentlich-rechtliche Pflichten oder Ansprüche zur

Sanierung von Umweltschäden gemäß Umwelt-
schadensgesetz (USchadG)

23.6.1 Mitversichert sind abweichend von Ziffer 1.1 AHB öf-
fentlich-rechtliche Pflichten oder Ansprüche zur Sanie-
rung von Umweltschäden gemäß Umweltschadensge-
setz (USchadG), soweit während der Wirksamkeit des
Versicherungsvertrages
– die schadenverursachenden Emissionen plötzlich,
unfallartig und bestimmungswidrig in die Umwelt
gelangt sind oder 

– die sonstige Schadenverursachung plötzlich, unfall-
artig und bestimmungswidrig erfolgt ist.

Auch ohne Vorliegen einer solchen Schadenverursa-
chung besteht Versicherungsschutz für Umweltschä-
den durch Lagerung, Verwendung oder anderen Um-
gang von oder mit Erzeugnissen Dritter ausschließlich
dann, wenn der Umweltschaden auf einen Konstrukti-
ons-, Produktions- oder Instruktionsfehler dieser Er-
zeugnisse zurückzuführen ist. Jedoch besteht kein
Versicherungsschutz, wenn der Fehler im Zeitpunkt
des Inverkehrbringens der Erzeugnisse nach dem
Stand von Wissenschaft und Technik nicht hätte er-
kannt werden können (Entwicklungsrisiko).
Umweltschaden ist eine 



– Schädigung von geschützten Arten und natürlichen
Lebensräumen, 

– Schädigung der Gewässer einschließlich Grund-
wasser, 

– Schädigung des Bodens. 
23.6.2 Nicht versichert sind
23.6.2.1 Pflichten oder Ansprüche soweit sich diese gegen die

Personen (Versicherungsnehmer oder ein Mitversicher-
ter) richten, die den Schaden dadurch verursacht ha-
ben, dass sie bewusst von Gesetzen, Verordnungen
oder an den Versicherungsnehmer gerichteten be hörd -
lichen Anordnungen oder Verfügungen, die dem Um-
weltschutz dienen, abweichen.

23.6.2.2 Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden
a) die durch unvermeidbare, notwendige oder in Kauf
genommene Einwirkungen auf die Umwelt entste-
hen. 

b) für die der Versicherungsnehmer aus einem ande-
ren Versicherungsvertrag (z. B. Gewässerschaden-
haftpflichtversicherung) Versicherungsschutz hat
oder hätte erlangen können.

23.6.3 Versicherungssumme siehe Versicherungsschein.
23.6.4 Ausland

Versichert sind – abweichend von Ziffer 7.9 AHB und
Ziffer 23.2.1 dieser Besonderen Bedingungen und
 Risikobeschreibungen – im Umfang dieses Versiche-
rungsvertrages im Geltungsbereich der EU-Umwelt-
haftungsrichtlinie (2004/35/EG) eintretende Versiche-
rungsfälle. 
Versicherungsschutz besteht – insoweit abweichend
von Ziffer 7.9 AHB und Ziffer 23.5.1 dieser Besonde-
ren Bedingungen und Risikobeschreibungen – auch
für Pflichten oder Ansprüche gemäß nationalen Um-
setzungsgesetzen anderer EU-Mitgliedstaaten, sofern
diese Pflichten oder Ansprüche den Umfang der o. g.
EU-Richtlinie nicht überschreiten.

23.7 Vorsorgeversicherung
Für die Vorsorgeversicherung gelten – abweichend
von Ziffer 4.2 AHB – die vereinbarten Versicherungs-
summen für Personen-, Sach- und Vermögensschä-
den.
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